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Massnahmenplan 

Luftreinhaltung Zürich
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• Inkraft seit 1. März 2010

• Massnahmen als 

Ergänzung/Verschärfung der 

Luftreinhalte-Verordnung (LRV) im 

Massnahmengebiet Kanton Zürich

• Bereiche: Verkehr, Landwirtschaft, 

Feuerungen, Industrie&Gewerbe und 

Luftverkehr

• 11 von 25 Massnahmen im Bereich 

Feuerungen

http://www.luft.zh.ch/internet/bd/awel/lufthygiene/de/aktivities/mapla.html

Verordnung zum Massnahmenplan 

Luftreinhaltung (MaPla)
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Für die Feuerungskontrolle in den Gemeinden/Städte sind folgende 
Massnahmen relevant:

•F1 Emissionsvorschriften für Holzfeuerungen bei Verbrennung 

von gewerblichem Restholz

•F2 Verbrennung von Wald-, Feld- und Gartenabfällen im Freien

•F5 NOX-Sanierungsfrist für Feuerungen mit Öl und Gas

•F6 Emissionsgrenzwert für Dampfkessel

•F11 NOX-Grenzwert für Heizöl mit erhöhtem Stickstoffgehalt
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Kein belastetes Restholz (Spanplatten, verleimtes Holz) in 
Holzfeuerungsanlagen bis 70 kW.

gg
Anlagen werden zur Brennstoffumstellung aufgefordert und nach 
Erhalt der Sanierungsbestätigung an die Gemeinde/Stadt Vollzug 
Holzfeuerungskontrolle bis 70 KW übertragen.

Maximale Feuerungswärmeleistung (FWL) = Brennstoffmenge × unterer Heizwert. Falls auf dem 
Typenschild nur die Nennwärmeleistung angegeben ist, gilt für das Maximum der FWL = 
Nennwärmeleistung × 1,2.
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Brennstoffkontrolle- analyse
• Im Kanton Zürich kontrolliert der 

Feuerungskontrolleur den Brennstoff von Auge 
und entnimmt eine Probe für eine Analyse 
erst im Verdachtsfall.

• Probenahme siehe Aschenschnelltest

• Wir gehen davon aus, dass die Sichtkontrolle 
gegenüber der systematischen 
Aschenanalyse bezüglich dem 
Brennstoffschlupf (nicht naturbelassenes Holz 
wird als naturbelassenes Holz beurteilt) 
zumindest gleichwertig ist.

• Eine allfällige Verschärfung wäre jedoch 
jederzeit möglich. 
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Brennstoffkontrolle- analyse
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Heizungen mit fossilen Energieträgern
(Quelle Kapitel 2 Vollzugshilfe EN-3 Heizung und Warmwasser Ausgabe Januar 2009 der Konferenz Kantonaler
Energiefachstellen (EnFK))

Brennwertkessel Neu und Ersatz

Anforderungen
Mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel bei Neubauten mit einer Absicherungstemperatur von 
weniger als 110 °C müssen die Kondensationswärme ausnützen können. Die gleiche Anforderung gilt 
beim Ersatz einer Wärmeerzeugungsanlage, soweit es technisch möglich und der Aufwand 
verhältnismässig ist.

Bei einem Ersatz eines Wärmeerzeugers gelten die folgenden Fälle als „technisch nicht möglich“ oder als 
„Aufwand unverhältnismässig“:

• Wechsel des Brenners ohne Austausch des Kessels.

• Austausch einer Wärmeerzeugungsanlage, die mit einem Verteilsystem verbunden ist, das mit hoher 
Temperatur (Rücklauf über Kondensationstemperatur) arbeiten muss ohne Möglichkeit der Nutzung eines 
Teils des Rücklaufs auf tieferer Temperatur.

• Wenn die Ableitung des Kondensats mit unverhältnismässigen Investitionskosten
verbunden ist, insbesondere wenn in der Nähe kein Abwasseranschluss besteht.

• Wenn die Anpassung des Kamins unmöglich ist (multiple Anschlüsse, technische Schwierigkeiten, 
unverhältnismässige Kosten).

• Heizkessel, die nur für Notfälle oder wenige Betriebsstunden pro Jahr vorgesehen sind. In diesem Fall ist 
für eine spätere Nachrüstung der Platz freizuhalten.

Baubewilligungsbehörde ist für den Vollzug zuständig und nicht der 
Feuerungskontrolleur.
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Besten Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit und Ihren Betrag für 

eine saubere Luft im Kanton Zürich

Besten dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihren Beitrag für 
eine saubere Luft im Kanton Zürich


